Schiedsvertrag

zum  Vertrag über die Errichtung einer Gesellschaft Bürgerlichen Rechts zwischen:

1.

2.

3.

4.

1.
Streitfälle, die sich aus diesem oder über diesen Vertrag ergeben, sind durch ein 


Schiedsgericht unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs zu entscheiden.

2.
Das Schiedsgericht besteht aus ......... Schiedsrichtern, wobei jeder Gesellschafter 
einen benennt, und einen Obmann, den die Schiedsrichter gemeinsam bestim-men.

3.
Der Gesellschafter, der das Schiedsgericht einzuberufen wünscht, sendet den

anderen Gesellschaftern einen Einschreibebrief unter Angaben des Vor- und 

Zunamens und des Wohnortes des Schiedsrichters, den er benennt, sowie eine

Darstellung des Sachverhalts.


Die anderen Gesellschafter sind verpflichtet, innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt 

des o. g. Briefes den Vor- und Zunamen, sowie den Wohnort des von ihnen 

benannten Schiedsrichters mittels Einschreibebrief mitzuteilen.

4.
Sollte ein Gesellschafter, der die Mitteilung über die Einberufung des 

Schiedsgerichts erhalten hat, seinen Schiedsrichter innerhalb von 2 Wochen nicht 
benennen, so wird dieser auf Antrag des Gesellschafters, der das Schiedsgericht einzuberufen wünscht, von einem Prüfer für Luftfahrtgerät Klasse1 ernannt. Ebenso wird der Obmann von diesem Prüfer bestimmt, wenn sich die Schiedsrichter nicht innerhalb des Zeitraumes von weiteren zwei Wochen auf eine Person einigen können.

5.
Das Schiedsgericht tagt am Heimatflugplatz. Es entscheidet mit 2/3 Stimmen-


mehrheit.  


Seine Entscheidung ist endgültig und für die beteiligten Gesellschafter bindend.
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